
Hochzuladende Unterlagen  

Hebammenwissenschaften (dual) 

● Bewerbungsantrag online abgeben
● Tabellarischer Lebenslauf

(aktuell, chronologisch und lückenlos; Hier finden Sie einen Musterlebenslauf

● Nachweis über freiwilligen Wehr- oder Ersatzdienst, Soziale Dienste – falls zutreffend
(z.B. freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr)

● Berufsabschlusszeugnis – falls zutreffend
(noch nicht abgeschlossen: vorläufiger Nachweis, z.B. Lehrvertrag, Bescheinigung über bestandene Prüfung)

● Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung (mit Angabe der Durchschnittsnote)

Hierzu benötigen wir alle Nachweise die zum Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung führen:

- Zeugnis über den schulischen Teil der Fachhochschulreife

- Zeugnis staatlich geprüfte/r Assistent/in - falls zutreffend

● Versicherungsnachweis Ihrer Krankenkasse
Bitte beantragen Sie den elektronischen Nachweis Ihrer Krankenversicherung rechtzeitig bei Ihrer zuständigen
Krankenkasse. Informationen hierzu finden Sie auf der dieser Seite

● Ärztliche Bescheinigung - In Originalform einzureichen
Die Vorlage der Bescheinigung finden Sie hier

Genaue Informationen zur Hochschulzugangsberechtigung, finden Sie auf der folgenden Seite unter     
„Informationen für Studieninteressierte: https://www.hwg-lu.de/studium/bachelor/hebammenwissenschaft-dual 

Der Upload folgender Nachweise ist zwingend erforderlich für Bewerber/innen mit Vorstudium
an Hochschulen:
● Studienzeitbescheinigung(en) aller bisherigen Studiengänge/Hochschulen

(mit Angabe der Hochschulsemester und Fachsemester)

● Vollständige Notenübersichten, Vor- oder Zwischenprüfungszeugnis
aller bisherigen Studiengänge/Hochschulen (wenn keine Leistungen erbracht wurden, einen entsprechenden Nachweis darüber)

● Bescheinigung(en) über Stand Prüfungsanspruch/Unbedenklichkeitsbescheinigung(en)

    aller bisherigen Studiengänge/Hochschulen (sollten Sie von Ihrer Hochschule keinen entsprechenden Nachweis erhalten, nutzen  
    Sie bitte das von uns bereitgestellte Dokument

● Exmatrikulationsbescheinigung(en) aller bisherigen Studiengänge/Hochschulen
(bei aktueller Immatrikulation kann diese Bescheinigung nachgereicht werden)

● Abschlusszeugnis (für ein Zweitstudium)

Zusätzliche hochzuladende Unterlagen nach Erhalt eines akademischen
Ausbildungsvertrages einer unserer kooperierenden Praxispartner (Klinik): 

● Nachweis über den bereits geleisteten Semesterbeitrag

(z.B. in Form von Kontoauszug, Auftragsbestätigung, Screenshot (falls Online-Banking) https://www.hwg-lu.de/rueckmeldung#c722

● Erweitertes Führungszeugnis
Hinweis zum erweiterten Führungszeugnis: Nach Zusage eines Praxispartners, erhalten Sie von uns eine
Bescheinigung  zur Beantragung eines Führungszeugnisses. Bitte beantragen Sie im Anschluss das erweiterte
Führungszeugnis bei Ihrer Stadt/Gemeindeverwaltung. Diese sendet uns das Führungszeugnis direkt zu

● Vertrag über die akademische Hebammenausbildung mit einer kooperierenden Praxiseinrichtung der Hochschule

 Weitere Informationen zum Studiengang finden Sie unter:  

https://www.hwg-lu.de/studium/bachelor/hebammenwissenschaft-dual 

Die Einschreibung/Immatrikulation setzt voraus, dass die Zulassungsvoraussetzungen für den gewählten 

Studiengang fristgerecht nachgewiesen werden. Nachdem Sie die Online-Bewerbung durchgeführt 

haben, laden Sie bitte folgende Bewerbungsunterlagen im Bewerbungsportal hoch.

https://www.hwg-lu.de/service/studierendenservicecenter-ssc/fuer-studieninteressierte/formular-download.html
https://www.hwg-lu.de/studium/bachelor/hebammenwissenschaft-dual
https://www.hwg-lu.de/studium/bachelor/hebammenwissenschaft-dual
https://www.hwg-lu.de/semesterbeitrag
https://www.hwg-lu.de/fileadmin/user_upload/service/studierendenservicecenter/pdf-dateien/Unbedenklichkeitsbescheinigung.pdf
https://www.hwg-lu.de/studium/faqs
https://www.hwg-lu.de/fileadmin/user_upload/service/studierendenservicecenter/pdf-dateien/Information_zur_aertzlichen_Bescheinigung.pdf


Ausländische Staatsangehörige mit ausländischen Zeugnissen: 
Bewerberinnen und Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht in Deutschland erworben haben, müssen 
einen Nachweis deutscher Sprachkenntnisse (C1 Niveau) einreichen. 

Nicht in deutscher Sprache abgefasste Urkunden und Schriftstücke können nur anerkannt werden, wenn sie zusätzlich in 
deutscher Übersetzung (durch einen gerichtlich vereidigten oder bestellten Dolmetscher) vorgelegt werden. 

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.hwg-lu.de/international/studieninteressierte 

StudiCard 

Zur Erstellung der StudiCard ist das Hochladen eines Fotos erforderlich. Weitere Informationen 

finden Sie hier: https://www.hwg-lu.de/service/studierendenservicecenter-ssc/fuer-studierende/studicard 

Weitere Informationen zur Immatrikulation (bitte unbedingt lesen) finden Sie hier: https://www.hwg-lu.de/immatrikulation-1-1 

https://www.hwg-lu.de/international/studieninteressierte
https://www.hwg-lu.de/service/studierendenservicecenter-ssc/fuer-studierende/studicard
www.hwg-lu.de/immatrikulation.html



